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6) alle Suspensionen und unfreiwillige Entlassungen von öffentlichen Beamten;
7) alle Anstellungen und Beförderungen von den bei beiden Abtheilungen

unmittelbar angestellten Unterbeamten;
8) alle Gegenstände, bei denen beide Abtheilungen interessirt sind, sofern

sie sich darüber nicht haben vereinigen können;
9) alle Sachen, welche von dem Präsidenten oder einem der Direktoren

zum Plenum geschrieben worden;

10) alle Verfügungen der Ober-Prästdenten, sofern sie die Verwaltung
der Regierung, oder die Dienstdisziplin im Allgemeinen anzehen.

Alle diese Gegenstände gelangen, der Regel nach, jedoch erst dann in
das Plenum, wenn sie zu einem Hauptbeschluß reif sind. Die Vorbereitung

dazu, so wie die Aufsichr über die nachherige Ausführung, gehört derjenigen
Adrheilung an, in deren Ressort die Sache hauptdächlich einschlägt.

Abschnitt II.

Von den Befugnissen und Obliegenheiten der Regierungen
und ihrer Abtheilungen, in dem ihnen angewiesenen

Geschäftskreise.

A. Allgemein für beide Abtheilungen und deren Plenum geltend.

§. 6.
Das Dienstoerhältnitß der Regierungen zu den Ministerien, zu den

Ober-Präsidenten, Konsistorien und Medizinal Kollegien der Prooinz, ist
durch das Gesetz vom Zosten Abril 181s. und die heute den Ober-Präsiden=

ten, den Provinzial-Konsistoric und Medizinal-Kollegien ertheilten Instruk.

tionen bestimmt, nach denen sich die Regierungen überall gehörig zu achten

haben.
Sie müssen den Verfügungen der ihnen vorgesetzten Ministerien und

der in diesen angeordneten Al#theilungen und Generalverwaltungen prompte

und gebuhrende Folge leisten, und bteiben für die Verzögerung der Ausfüh=
rung derselden verantwortlich.

Din Regierungen sind wiederum die zu ihrem Ressort gehörigen Be-

amten und Beherden ihres Verwaltungsbezirks untergeordnet, und zwar je-

der Abthetlurg zunächst diejenigen, welche in ihrem besondern Geschäftskreise
angestellt sind.

. 7.
Den Regierungen liegt die Verpflichtung ob, Ugnser landesherrliches

Interesse, das Beste des Staats und das Gemeinwohl Unserer getreuen Un-

terlhanen bei der ihnen übertragenen Berwaltung überall gehörig wahrzuneh-=
men.



men. Sie mussen eifrigst bedacht seyn, nicht allein allem vorzubeugen, und

alles zu entfernen, was dem Sraate und seinen Bürgern Gefahr oder Nach-

theil bringen kann, sondern auch das Gemeimwohl derselben möglichst zu be-

fördern und zu erhöhen. Ste müssen hiebei aber auch stets das Wohl des

Einzelnen nach Recht und Buligken beachten.

Es muß daber bei allen il ren Ansichren, Vorschlägen und Maaßregeln der

Grundsatz liitend seyn, Niemandem in dem Genuß seines Eigenthums, seiner
bürgerlichen Gerechtsame und Frriheit, so lange er in den gesetzlichen Gren-

zen bleibt, weiter einguschränken, als es zur Beförderung des allgemeinen

Wobls nöthig ist; einem jeden innert alb der gesetzlichen Schranken, die mög-
lichst freie Emwickrlung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und
Kräste in moralischer stwohl als phynscher Hinsicht zu gestatten, und alle

dagegen noch obwaltende Hindernisse balsmöglichst auf eine legale Weise hin-

wegzuräumen.
.

Bei den einzelnen Geschiften und Anordnungen müssen von den Regie-

rungen überall die bestehenden Gesetze und Vorschriften strenge beovachtek,

und selbige nach ihrer Bekanntmachung, obne daß es dazu einer besondern
Anweisung bedarf, so weit sie ihren Geschäftskreis betreffen, von ihnen so-
fort zur Anwendung und Ausführung gedracht werden.

Es ist auch ihre Pfliche, darauf zu sehen und zu halten, daß den Ge-

setzen und Vorschriften überall gehörig nachgelebt werde.

In allen Fällen, wo klare und bestimmte Gesetze und Vorschriften

vorhanden sind, können die Regierungen aus eigener Macht das Nöthige ver-
fügen und ausführen, und es werden ihnen in dergleichen Fällen alle Anfra-

gen sogar auedrücklich unkersagt.

In zweifelhaften Fällen, welche dringend sind, haben die Regierungen
gleichfalls ohne Anstand, im Geiste und nach Analogie der Gesetze, der Ver-

fassung und angenommenen Verwaltungsgrundsätze zu verfahren; darüber
aber gleichz'itig höheren Orts zu berichten, und wenn die Sache nicht drin-
geund ist, solches vorher zu thun, ehe sie handeln.

Dasselbe ist in Fallen zu beodachten, wo es an bestimmten Gesetzen

und Vorschriften ermangelt.
Abweichungen und Ausnahmen von bestehenden Worschriften, dürfen

sich die Regierungen nur aus höchst dringenden Veranlassungen und wenn Ge-

fahr un Verzuge vorhanden ist, erlauben; müssen aber gleichfalls sofort dar-
nber derichten.

Niemals können sie etwas verfügen, was einem ausdrücklichen Gesetze

entgegenläuft. Die Bestunmung dieser Insiruktion §. s., Nr. 5. versteht sich
Jahrgang 1677. Mm daher
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daher auch nur von solchen Worschriften, welche nicht auf ausdrücklichen Lan-

desgesetzen, sondern ministeriellen Verfügungen beruben.
Eben so wenig dürfen die Regierungen neue allgemeine Einrichtungen,

Anlagen und Verfassungen, oder Abänderungen der bestehenden, vornehmen,
ohnes daß sie vorher höhere Genehmigung dazu einholen.

S. .

ve Die Reglerungen sind ferner verpflichtet, auch gegen auswärtige Be-
ungem zu hörden und Untertsanen Unser landesherrliches Interesse gehörig wabrzuneh-

Vbrpenen men, und Unsern Unterthanen in dieser Hinsicht den nsthigen Beistand zu
leisten, in so weit der Gegenstand zu dem ihnen übertragenen Wirkungskreise

gehdrt. Sie können in vorkommenden Fällen mit den auswärtigen Verwal-
kungsbebörden in Korrespondenz treten, ihnen die röthigen Erffnungen ma-
chen, und sich bei ihnen verwenden. Im Fall dieses aber fruchtlos ist, ha-

ben sie die Sache dem Departement der auswärtigen Angelegenbeiten anzu-

zeigen, damit sie auf diplomatischem Wege weirer verfolgt werden kann, nicht
aber sich unmittelbar an die auswärtigen Ministerien zu wenden. Es ver-

steht sich von selbst, daß die Regierungen keine Verträge mit auswärtigen

Behörden ohne Authorisation des erwähnten Departements und dessen Geneh-

migung abschließen dürfen.
&amp;. 10.

W*“ In allen Fällen, wo die Regierungen berichten mussen, die Sache
regen kei mag einen Gegenstand der innern Verwaltung, oder ein Verhältniß mit aus-

Prhtsr wärrtigen Behörden betreffen, haden sie gleichwohl so weit die nölhigen pro-
visorischen Maaßregeln zu nehmen, und zu verfügen, daß bis zu Eingang
des Bescheides kein Nachtheil entstehe.

 II.

rluiise Die Regierungen sind befugt, ihren Verfügungen näöthigenfalls durch
Regserun= gesetzliche Zwangs= und Strafmittel Nachdruck zu geben, und sie zur Avsfüh-=

"Verkiliuiß rung zu bringen, ohne daß eine Exemtion darüber zulässig ist. Sie werden

•·7•2 in dierer Hinsicht auf diejenigen Bestinmungen der Verordnung wegen ver-
den. besserter Einrichtung der Prooinzial-Pol#zei= und Finanz-Benörden vom

20sten Dezember 1808. verwiesen, welche dieser Instruklion im Auszuge an-

gebangt sind, nach welchen sie Uberhaupt auch in den übrigen vorkommenden

Fällen, namentlich bei Polizei-, Finanz= und Dienstoergrlungen zu verfah-
rren haben; wobei jedoch diesenigen Regierurgen, in deren Verwaltungsbe-

zirk annoch die unter der vorigen Landesherrschaft #alt gefundene Gerichts-

Verfassung besteht, bis datb#in, daß eine andere von Uns angeordner seyn

wird, ausgenommen werden.

Allgemeine Verbote und Strafbestimmungen dürfen aber sämmtliche

Regierungen nicht ohre höhere Genehmigung erlassen, es sey denn, daß das

*



Verbot an sich schon durch ein Gesetz feststeht, in letzterm aber die Strafe

nicht ousdrucklich bestimmt isi. In diesem Falle können sie innerhalb der

Grenzen des Allgemeinen Landrechts Th. 2. Tit. 20. 9. 33. 35. und 2340.

die Strafe bstimmen und b.kannt machen.

Auch steht ihnen ohne Anfrage frei, scbon bestehende Vorschriften von
neuem in Erinnerung zu bringen und bekannt zu machen.

g. 12.

Jede Abkheilung der Regierung hat, unter den F. S. Nr. 6. und 7.

festgesetzten Modifikattonen, die Anstellung, Disziplin, Beförderung, Ent-
lassung und Pensionirung von den zu ihrem Ressort gehörigen Staatsbeam=

ten, und unter nachfolgenden Beschränkungen:

1) die Anstellung stehr der betreffenden Abtheilung in Ansehung aller übri-

gen Beamten ihres Ressorts zu, mit Ausnahme:

a) der Mitglieder des Kollegiums;
D) aller Stellen, mit welchen der Naths= oder ein dhnlicher oder

böherer Karakter verbunden ist;

c) der Superintendenten und der damit in gleichem oder höherem

Range sich befindenden reformirten und karholtischen Geistlichen;
d) der Rektoren und Lehrer von Gymnasien, Lycäen und gelehrten

Schulen, von welchen zur Universität entlassen wod;

e) der Stellen von offentlichen Medizinal- Beamten, insofern deren

Besetzung den Regierungen nicht besonders übertragen ist;
f) der Oberburgermeister in den großen Städten;

g) der Rendanten bei den Hauptkassen der Regierungen;
1) der Oberföorster;

i) der Bauinspektoren, Land- und Wasser-Baumeister;
k) der Fabrik-Kommissarien.

In diesen ausgenommenen Fällen muß jedesmal berichtet werden,
und zwar, so viel die unter c. und d. gedachten Stellen betrifft, von

dem Konsistorium der Provinz, in sofern demselben in seiner Dienst-In-

struktion nicht ein Besetzungsrecht darüber beigelegt ist;

2) bei den ihnen nachgelassenen Anstellungen müssen die Regierungen stets
mit strenger Prüfung und Unpartheilichkeit zu Werke geben, mehr auf
Treue, Fleitz und Geschicklichkeit, als auf Dienstalter sehen, und

nur bei gleicher Würdigkeit dem letztern den Vorzug geben.

Bei Besetzung von Forstbedienungen müssen sie auf Feldjäger, und
bei den übrigen Stellen auf Invaliden, auf in Wartegeld stehende

Beamre und Subjektre, welche den Krieg freiwillig mitgemacht haben,

vorzüglich Rücksicht nehmen, so wie auf diejenigen Subjekte, welche
Mm2 ihnen
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ihnen von Uns, von Unserm Staatskanzler und von den Ministerien und

Ober-Präsidenten in einzelnen Fallen empfohlen werden. Es versteht
sich von selbst, daß sie überall hierbei auch die Vorschrift des Edikrs

vom Zten September 1814. wegen der Militairpflicht gehörig beobachten
müssen.

Dirjenigen Unterbediente, deren Dienst keine Ausbildung erfordert,
sondern größtentheils nur mechanisch ist, sind, so viel möglich, auf
Kündigung angustellen.

Ende Juni und Dezember reichen die Abthellungen der Regierun-
gen jedem Minister eine Nachweisung der in seinem Ressort von ihnen

angestellten Beamten ein, für jede Abtheilung des Ministeriums besonders;

3) bei denjenigen Stellen, wo den Regierungen das Besetzungsrecht zu-
stebt, können sie auch den Abschied errheilen, wenn solcher ohne Pension

nachgesucht wird; bei Pensionirungen müssen sse aber jedesmal berichten.

Unfreiwillige Entlassungen können eben so wenig ohne vorhergegan-
gene Gerehmigung der Ministerien statt finden, welche hiebei die beste-
benden Vorschriften zu beachten haben.

4) Gratifikationen und auHerordentliche Belohnungen können die Regierun-
gen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Präsidenten, als welchem

darüber die Entscheidung beigelegt wird, auch nur aus ersparten Ge-

hältern bis zur Höhe eines vierteljährigen Gehalts, und aus dem §. 16.

gedachten Sportelfonds ertheilen, so wie Gehalts-Erhöhungen bei den
ihrer Besetzung überlassenen Stellen, nur in so weit bewilligen, als

dadurch der Etat nicht überschritten, auch derjenigen Dienst-Katrhegorie,
zu welcher die Stelle, aus deren Gehalt die Erhöhung genommen wer-

den soll, gehört, im Ganzen nichts entzogen wird.

5) Veränderungen mit den Dienststellen selbst dürfen die Regierungen
nicht ohne höhere Genehmigung vornehmen, auch ohne selbige keine
Hülfsarbeiter auf Diäten oder Gehalt anstellen, sofern die Diäten nicht
aus vakanten Gehältern bestritten werden können.

60) Die Conduiken-Listen sind der höbern Behörde nur von denjenigen Beam-

ten einzureichen, zu deren Anstellung ihre Genehmigung erforderlich ist.

§. 13.

 In so wett die Regierungen nach der jetzigen Instrukrion frei und selbst-

fonkrme der ständig handeln können, in so weit sind sie auch berechtigt, ohne höhere Geneh-
migung Verbindlichkeiten im Namen des Fiskus und anderer, unter ihrer Ver-

7 r stehenden moralischen Personen, zu übernehmen, Gerechtsamen dersel-n den zu entsagen, Vergleiche und andere Verträge einzugehen und zu bestatigen.

Bei



Bei Eingebung der Vertrage muß mit aller Vorsicht und Ueberlegung zu
Werke gegangen, aller unnütze und überflützige Kostenaufwand vermieden, und,
der Regel nach, alles, wo solches anwenddar ist, durch den Weg der Ligitation

herbeigeschafft werden. Einmal eingegangene Verträge müssen die Regierun-
gen aber strenge halten, und die Ertüllung derselben nicht aus Sophistereien oder

kleinlichen, engherzigen Ausflüchten verzögern oder schmilern. Die Würde
und Gerechtigkeir einer Lande#-Behörde erfordert es ganz besonders, in Absicht

auf Treue und Hetligkeit gültiger Verrräge mit gutem Beispiel voranzugehen.
Jeder Departements-Rath und nach ihm das Präsidium sind, bei# eigener Ver-
tretung dafür zu sorgen verbunden, daß die in den Vertragen eingegangenen

Verbindlichkeiten fiskalischer Seits vollständig und gehörig erfüllt, insonderheit
die Zahlungs-Termine eingehalten und diejenigen Münz-Sorten gezahlr wer-
den, welche versprochen sind. Nur wenn klare Gesetze solches begründen, kann

von dem Vertrage abgegangen werden.

 . 1

Alle in Nücksicht des Regierungs-Ressorts entstehende Prozesse können die

Regierungen, ohne Anfrage, nach ihrer pflis#mätigen Ueberzeugung anhängig
machen, oder sich darauf einlassen, und durch die gesetzlichen Instanzen fortfüh-
ren. Sie reichen jedoch halbjährig mit dem ersten Juli und Januar eine spezielle

Nachweisung über den Gegenstand, das Fundament und die Lage derselben dem
Ober-Präsidenten ein. Die von den Regierungen den fiskalischen Anwalden er-

theilten Aufträge und Vollmachren sind hinreichend, um diese bei den Gerichten

zu dem Prozeß zu legitimtren.

Es ist zwar Pflicht der Regierungen, dem landesherrlichen Interesse und

den Gerechtsamen der ihrer Verwaltung anvertrauten Anstalten, Kassen und

moralischen Personen nichts zu vergeben; sie müssen aber weder übereilte und un-

gegründete Klagen erheben, noch rechtmäßig wider sie angebrachte Klagen be-
Kreiten, sondern lieber einen Anspruch aufgeben oder einrdumen, oder sich dar-

über obne Prozeß mit den Interessenten zu vergleichen suchen, sobald der Rechts-

punk’ dabei irgend erheblichem Bedenken unterworfen ist. Es findet hierüber

gleichfalls dasjenige Anwendung, was im vorigen F. verordnet worden. Die
Justiti rien sind dafür besonders verantworllich.

d. 15.

Ueber Gnadensachen muß von den Regierungen jedesmal berichtet wer- G
den. Dabin gehören z. B. Erlasse oder Mild rung von rechtskräftigen Sra-
fen; Nuederschlagung von Untersuchungen, sofern wider ein ausdrückliches

Sztafgesetz gehandelt worden, Standeserhöhungen; Ertheilung von Titeln 2c.

 **

Es ist eine nue, dem letzigen Ressort der Regierungen angemessene
Spertellare zu entwerfen. Die Spor#eln sollen zu einem Prämien-Fonds

gesam-
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gesammelt, und aus demselben ausgezeichneten Offizianten Gratifikationen und
ertraordinaire Belohnungen gegeben we den. Der Regierungs Päsident ist
berechtigt, dergleichen Belobnungen in einzelnen Fällen bis zur Summe von

Funszig Thalern zu bewilligen; über böhere Summen bedarf er aber der Ge-

nehmigung des Ober-Präsidenten. Nach Ablauf des Jahres reicht der Re-

gierungs-Präsident die Nachweisung des Bestandes von dem Prämien-Fonds,

nebst seinen Vorschlägen zur Vertheilung desselben unter die würdigen Beam-
ten, dem Ober-Prasidenten zu gleichem Behuf ein.

Bis zur Bestätigung der neuen Sportelordnung behält es überall bei

der bisherigen Verfassung in Ansehung derjenigen Fälle, wo Sporteln genom-
men werden können, und ihres Satzes, sein Bewenden.

B. Für die erste Abeheilung.

S. I7.

In den vorstehenden §. sind bereits die allgemeinen Vorschriften größ-
tentheils enthalten, nach welchen sich die erste Abtheilung bei der ihr übertra-

genen Verwaltung zu richten hat, und wie weit ste darin selostständig nach

ihrer pflichtmaßigen Ueberzeugung, ohne höhere Genehminung verfahren kann.
Außer den daselbst bemerkten Fällen, imgleichen außer denjenigen, wo solches
nachher oder durch besondere Gesetze und Verordnungen vorgeschrieben ist,

hat dieselbe zu berichten und höhere Verhaltungsbefedle einzuholen:
1) bei Störungen und Beeinträchtigungen der Landesgrenze, überhaupti

allen erheblichen Verwaltungs-Beziehungen mit dem Auslande;

2) bei Auslieferungen fremder Unterthanen; bei Auswanderungen diesseiti-
ger; ferner in Abfahrts= und Abschogangelegenheiten, in sofern bei die-

sen Gegenständen die Sache nicht durch Gesetze, oder in der Gesetz= und
Ediktensammlung bekannt gemachte Traktaten bereits feststeht;

3) bei außerordentlichen Vorfällen aller Art von Wichrigkeit, z. B. Seu-

chen; Feuersbrünsten; Wasserschäden; Tumulten; großer Wlidersetzlich-
keiten ganzer Gemeinden; besondern Naturbegebenheiten u. s. w.;

4) bei allen außerordentlichen Ereignissen mit angesehenen Fremden;
5) von den Resultaten der abgehaltenen Landes-Wisitationen;

6) über Conzessionen zu Apotheken;
7) über die Gründung neuer, die Erweiterung, Umänderung, Einschrän-

kung oder Aufhebung schon bestehender, gemeinnütziger Anstalten aller
Arr, im Fall es dabei auf eine Genehmigung von Seiten des Staats

ankommt;
8) über Einrichtung neuer Gesellschaften, in sofern sie die Rechte aus-

drücklich vom Staate genehmigter oder privilegirter Gesellschaften haben

wollen;
0) über die Aufhebung von dergleichen bereits bestehenden Gesellschaften;

10) bei



10) bei neuen allgemei en Anlagen und Ausschreibungen in dem Regierungs-

bezirke, oder einzelnen Theilen desselben, und daher auch bei Ausschrei-
bung außerordentlicher Gemeindebeiträge und Lasten, in sofern darüber

nicht bereits bestimmte Amveisungen gegeben sind;

11) bei Entstehung neuer Religions-Sekten, über ihre Duldung und die

staatsrechtlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder, überhaupt in der letztern
Hinsicht wegen sämmtlicher Indioiduen und Gesellschaften, welche wegen
ihres Glaubensbekenntnisses nicht die vollen staatsbürgerlichen Pflichten

übernehmen, folglich auch bei Ertheilung des Staatsbürgerrechts an

Juden;
12) bei allen polizeilichen Maaßregeln, wodurch wegen besonderer Umstände

die Fr iheit des Verkehrs im Innern sowohl als mit dem Auslande wei-

ter beschränkt werden soll, als es durch allgemeine Gesetze und Vor-

schriften bestimmt ist;
13) bei erhedlichen Märschen und Garnisonsveränderungen der Truppen.

Die Abtheilung reiche ferner zu der gehörigen Zeit den höhern Be-
hörden ein:

14) die vorgeschriebenen tabellarischen Uebersichten und statistischen Tabellen;
15) die angeordneten Abschlüsse von der Instuntskasse der Regierung.

 l

Die Kirchen= und Schulkommession (K. 2. Nr. 7.) ist, als solche, keine

besondere Behörde, sondern ein inregrirender Theil der ersten Abrheilung der
Regierung. Alles was für letztere und die Regierungen überhaupt in der ge-

genwärtigen Instruktion vorgeschrieben worden, findet daher auf sie eben-
falls Anwendung. Ihr gebührt die Verwaltung aller geistlichen und Schul-
Angelegenheiten, welche nicht dem Konsistorium in der demselben heute er-

theilten Instruktion ausdrücklich übertragen worden. Unter dieser Einschrän-
kung gebührt ihr daher:

a) die Besetzung sämmtlicher, dem landesherrlichen Patronatrechte unter-
worfenen, geistlichen und Schullehrerstellen, so wie die Bestätigung der
von Privatpatronen und Gemeinden dazu erwählten Subjekte, sofern sie
nicht außerhalb Landes her vocirt werden; imgleichen die Prüfung und

Einführung derselben, im Fall solche nicht dem Konsistorium übertragen üstz.
b) die Aufsickt über derin Amts= und moralische Führung; die Urlaubs-

Ertheilung für selbige;
c die Aufrechthalrung der äufern Kirchenzucht und Ordnung;
d) die Direktion und Aufsicht über sämmtliche Kirchen, öffentliche und

Mivatschulen und Erziehungsanstalten, milde und fromme Stifkungen
und Jnstikute;

e) di

Verbaltnil
der Kirchen-
und Schu
kommisston=



— 260 —

e) die Aufsicht und Verwaltung des gesammten Elementarschulwesens;
f) die Aufsicht und Verwaltung sämmiticher dußern Kirchen= und Schul-

angelegenheiten, mithin auch die Regulirung des Stolwesens und Schul-

geldes;
8) die gesammte Verwaltung des Kirchen, Schul= und Stiftungsvermö-

gens, im Fall selbige nicht verfassungsmaßig andern Behkrden oder Ge-

meinden, Korporattionen und Prwaten gebührt, und im l#tztern Fall,

die landesherrliche Oberaufsicht über die Veriregenzverwaltung. Ihr

steht hiernach auch die Entwerfung, Prüfung und Bestätigung der hie-

her gehörigen Erats, so wie die Abnahme und Occharge der Kirchen-,
Schul= und Instuutsrechnungen zu. Sie hat ferner:

h) die Dispensarien in den, in der Konsisterialinstruktion ihr nachgelassenen
Fällen, und

1) die polizeiliche Oberaufsicht über alle übrige literarische Institute, Ge-
sellschaften und Unternehmungen, in so weit diese Aufsicht nicht schon

andern Behörden ubertragen ist. Auch stehr ihr ohne höhere Genehmi-
gung frei:

k) Schulsozietäten einzurichten und zu vertheilen, wo die Ortschaften es

wünschn, oder Lokalumstände co nöthig machen; so wie

1) Parochien zusammen zu zieben und zu verthetlen, wenn die Gemeinden

und Patrone darin willigen; imgleichen, unter dieser Bedingung, einzelne

Dorfschaften umzupfarren.
In allen diesen Angelegenheiten kommt es, Behufs der Kowpctenz der

Kirchen= und Schulkommisston, auf die Verschiedenheit der Religion und des

Kultus, nicht an. Sie wiro indessen bei Ausübung ihrer Kompetenz den Ein-

fluß stets gehdrig berückuchtigen, welcher bei den rômisch-katholischen Kirchen-
und Schulsachen dem Bichofe gesetz= und verfassungsmäßig zusteht, und in

zweifelbaften Fällen darüber von dem Oberprästdenten Instraklion einholen.

Ihr sind in obiger Beziehung sämmtliche Geistliche und Schullehrer, die Su-

perintendenten und mit ihnen in gleicher Katbegorie stehende höhere Geistliche
anderer Konfessionen, nicht ausgenommen, untergeordnek, und die Kommission

kann wider sie nöthigenfalls die gesetzlichen Zwange= und Strasserfügungen
erlassen und zur Ausführung bringen. Wie es wegen ihrer Susper sion und

Enrlassung vom Amte zu hallen, ist in der Konststorialinstruktion bestimmt.

In so weit dem Konstslorium eine Mitwirkung bei dem, der Kurchen-

und Schul-Kommission angewiesenen Geschäftekreise zustehr, berichtet letztere
an jenes, es müßte denn bei der Sache augerdem noch die Genehmigung des

vorgesetzten Ministerii nöthig seyn. In dem letztern Fall beiichtet sie an dal-
selbe, schickt aber den Bericht, mittelst Umschlages, dem Konsiskorium zu wei-

terer Beförderung zu. In so weit die Sache aber das Konsistorium nicht

angebt.
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angeht, berichtet die Kirchen= und Schul-Kommission auf dem allgemein vor-
geschriebenen Wege an das Miesterium. "

In welchen Fällen sie, die Kommission, sofern ihr vorstehend niche ei

selbstständige Wirksamkeit beigelegt ist, die Genehmigung des vorgesetzt#en Mi-
nisterii nöthig hat, ist nach den allgemeinen Grundsätzen der gegenwärtigen
Instruktion zu beurtheilen. Aus der Bestimmung des Fplii# 8. folgt es also, daß

sie bei Einführung neuer oder Vrränderung bestehender Lehr= und Schul-Pläné“
berichten muß. Z„

Um der allgemeinen Jugendbildung der Nation eine feste Richtschnur

zu geben, beabsichtigen Wir eine allgemeine Schulordnung entwerfen zu lassen,
und auf den Grund derselben sollen demnächst besondere Schulordnungen für
die einzelnen Provinzen entworfen und dakei die Eigenthümlichkeiten derselben
möglichst berücksichtigt werden. Bis dahin, daß solches geschchen, har die
Kirchen= und Schulkommission sich in Ansehung des Schul= und Erziehungs-
wesens nach den bisberigen Vorschriften zu achten.

Es gehört endlich auch zu den vorzüglichsten Pflichten der Kommission,
für die Erhaltung, gehörige Benutzung und Sicherstellung des Kirchen-,
Schul= und Instituts-Vermögens, so wie dafür zu sorgen, daß es nicht mit
andern Fonds vermischt werde. Wie weit sie darüber und bei dem, dasselbe

berreffenden Etats= und Rechnungswesen, auf ihre Verantwortlichkeit, selbst-
ständig handeln kann, ist in dem folgenden Iplu bestimmt.

&amp;.l 19.

Der Abtheilung steht die Prüfung und Bestätigung von dem gesamm= „Ween des
ten Etats-, Kassen= und Rechnungswesen sämmtlicher Kommnnalfonds und t

Privatstiftungen, ferner von allen polizeilichen, gemeinnützigen oder andern wesens.

woblkhätigen und frommen Anktalten und Institutionen, welche auf Kommu-

nalbelträgen oder Fonds, oder auf Prioatstiftungen beruhen, zu, in so weit

bei diesen Gegenständen die Cinwirkung der Landesbehbrde überhaupt gesetz-
und verfassungsmäßig zulässig ist, uno die Anstalten und Stiftungen von der

ersten Abtheilung ressortiren. Sie kann in dieser Hinsicht nach den bestehen-

den Gesetzen, Vorschriften und Stiftungsurkunden ohne Anfrage verfahren.
Ein Gleiches ist sie auch bei den auf Staatskosten gegründeten, gemein-

nützigen Anstalten und Stifrungen zu thun berechtigt, sodbald der jährliche
Beitrag der Staatskosten die Summe von Fünfhundert Thalern nicht überfteigr.

Ist letzteres der Fall, so must zwar der Etat und die Rechnung zur Bestäti-

gung und Abnahme höhern Orts eingereicht werden; innerhalb den Grenzen

des bestätigten Erats ist aber auch alsdann die Abrbeilung ohne Anfrage zu
verfügen besugt. Nur

a) bei Etats-Ueberschreikungen,

Jahrgang 1517. Nin b) bei
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b) bei Veränderungen in dem Zweck und in der bisherigen Verfassung von

dergleichen Anstalten und Stiftungen
muß dieselbe berichten.

Es gehört zu den besondern Obliegenheiten der Abtheilung, dafür zu
sorgen, daß die hieher gehörigen Fonds gehörig erhalten, sichergestellt und die
Einkünfte daraus, bestimmungsmäßig verwendet werden.

Ibr steht auch frei, diejenigen Zahlungen, welche die Regierungs-
Hauptkasse für das Ressort der ersten Abtheilung etatsmäßig zu leisten hat,
in monatlichen Raten aus derselben zu entnehmen und an die Institutskasse zu

ihrer weitern Bestimmung und Verwendung zahlen zu lassen. Es müssen

jedoch die nöthigen Vorkehrungen getrossen werden, damit das Rechnungswe-
sen der Regierungs-Hauptkasse nicht in Unordnung und Verwickelung gerathe;
welches entweder dadurch geschehen kann, daß die Institutskasse nach Ablauf
des Jahres über diese Zahlungen die nöthigen Stückrechnungen fertigt, die
alsann der Jahresrechnung der Regierungs-Hauptkasse beigefügt werden, oder

aber, daß die erstere Kasse der letzteren die nöthigen Rechnungsbeläge sogleich
unmittelbar, wenn sie eingehen, aushandigt. Oie desfalls nörhigen Einlei-

tungen werden dem Präsidium überlassen.

C. Für die zweite Abtheilung.

.20.

Bei der ihr übertragenen Verwaltung der Staakseinkünfte hat die zweite
Abtheilung nicht nur für deren Erballung, sondern auch für ihre Vermehrung

zu sorgen. Letzteres muß indessen nicht in kleinliche rücksichtslose Berechnung
ausarten und das Wohl der Unterthanen niemals finanziellen Zwecken aufge-

opfert werden.

Es ist die Pflicht der Abtheilung, über die gehörige Erhaltung, Be-

wirthschaftung und Verbesserung Unserer Oomainen, Forsten und übrigen lan-
desherrlichen Intraden, odie zu ihrer Verwaltung gehören, und über die gehs-
rige Behandlung der Oomainen-Einsassen zu wachen.

Sie ist gehalten, alle sechs, mindestens alle zwölf Jahre eine Reoision
der baaren Gefälle und Naturalien, Renten und Prästarionen aller Art vor-

zunehmen, und hiebei die Verwandlung der sehr verschiedenarligen und viel-

namigen Gefälle in eine Rubiik von Domainenzins vorzüglich zu beachten;

so wie für Anfertigung richtiger, vollständiger und übersichtlicher Lagerbücher
und Urbarien von allen DOomaincnämtern und Renteien zu sorgen, welche das

Vermegen derselben in alien seinen Theilen, alle Rechte, Verbindlichkeiten
und Lasten, mit sämmtlichen Beweiskhümern, Karten u. s. w. enthalten und

nachweisen.
Die
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Die Abtheilung muß nicht minder dafur sorgen, daß sammtliche Einnah-
men und Steuern zur Verfallzeit richtig eingehen, keine Reste geduldet werden,
die der Regel nach dem Zahlenden eben so nachtheilig zu werden pflegen, als der

Staatskasse, daß die Etats uberhaupt vollstandig erfullt, die außerordentlichen

oder die Etats ubersteigenden Einnahmen gleichfalls uberall gehorig berechnet,
und die etatsmäßigen und außerordentlichen Ueberschüsse zur bestimmten Zeit an

die General-Staatskasse abgetragen werden.

Innerhalb den Grenzen der bestätigten Etaks kann die Abtheilung zwar
über die etatsmäßigen Summen, ihrer Bestimmung gemäß, ohne weitere An-
frage verfügen; sie muß dabei aber haushälterisch zu Werke gehen, alle über-

flüssigen und unnöthigen Ausgaben vermeisen, und auf angemessene Ersparun-
gen, besonders bei den öffentlichen Bauten und Anlagen, bedacht seyn. Nie-

mals darf sie sich Etarenberschreitungen oder Verwendungen etaksmäßiger
Summen zu andern, als den im Elat ausgedrückten Zwecken ohne höhere Ge-

nehmigungen erlauben.
Ior liegt ferner ob, darauf zu sehen, daß die Unterthanen die ihnen ge-

bührenden Unterstützungen, Vergütungen und Remissionen prompt und vor-

schriftsmäßig, spätestens vor Ablauf des Jahres ausgezahlkt erhalten.
Die Departements= und Kassenräthe, imgleichen der Otreklor der Abthei-

lung und der Präsident bleiben Uns für dies alles besonders vrrantworklich, so

wie überhaupt für die ordnungsmäßige und treue Verwaltung der Regierungs-

Hauptkasse, welche regelmäßig alle Monat, und außerdem zuweilen noch beson-
ders zu revidiren ist.

Ueberschüsse aus den Chaussee-Einnahmen oder Ersparungen von den zur

Unterbaltung der Chausseen ausgesetzten Summen, müssen allemal zum Besten
des weitern Chausseebaues zurückgelegt werden.

In Ansehung der ihr übertragenen Gewerbepolizei hat die Abtheilung sich
die möglichste Aufnahme und Beförderung der Gewerbe und des Verkehrs ange-

legen seyn zu lassen, und die Hindernisse allmälig auf dem vorschriftsmäßigen

Wege hinwegzuräumen, sich zu bemühen, welche dagegen annoch obwalten.

g. 21.

Außer den im vorigen §F. und in dem ersten Theil dieses Abschnitts unter

A. enthaltenen, ferner außer denjenigen, bei der ersten Abtheilung der Rezje-
rungen unter B. bestimmten Füällen, wo der Analogie nach auch bei dem Ressort

der zweiten Abtheilung eben so wie bei der ersten, Berichtserstatlung nötbig ist,
hat letztere annoch in folgenden Fällen vorher höhere Genehmigung einzuholen:

1) sobald es auf eine Endbestimmung über die Substanz von Domainen und

Forstgrundstücken, Pertinenzien, Amtsinventarien, Regalien und Ge-
rechtsamen, deren Verpfändung, Belastung, Veröußerung, oder erbliche

Nn2 Aus-

Besondere
Fille, wo Be-
richtserstat=
tung norhig
i#l.



Auskhuung ankommt, und über die Bedingungen und Anschläge, nach
welchen solches ausgefüährt werden soll;

3) über die Bedingungen bei Generalverpachtung von Domainenámtern, oder
die Zeitverpachtung einzelner Domainenvorwerke und die darüber abzu-

schließenden Pachtverträge.
Letztere sind jedoch nur dann zur Revision und Bestäcigung einzureichen,

wenn die jährliche Pachtsumme 500 Rthlr. übersteigt, in sofern die Ge-

nehmigung zu der Vrrpachkung und ihren Bedingungen bereits ertheilt ist;

über die Zeitverpachtungen anderer Domainenpertinenzien, und landes-

herrlicher Nutzungszweige ohne Unterschied, in sofern sie ohne Lizitarion
geschehen sollen, und im Fall der Lizitation, wenn dabei das vorherige

Eratsguantum nicht herausgekommen, oder von einer längern als sechs-

jährigen Pacht die Rede ilst;

über die jährlichen Schonungs= und Forst-Verbesserungsanlagen, so wie
die jährlichen Abholzungsetats von den Forsten;

5) über Helzverkaufe, welche die Summe von lco## Rtblr. übersteigen, oder,

in sofern sie mehr als 5d0 Rehlr. betragen, ohne Lizitation vorgenommen
werden sollen.

Jedoch kann die Abtheilung solchen bduerlichen Domaireneinsassen, de-
ren Gedäude abbrennen, oder bei lUeberschwemmungen fortgerissen wer-

den, und nicht so hoch versichert simb, daß die Einsassen mit dem Asseku-

ranzquankum ssch aus benachbarten Privatwaldungen das benöthigte Bau-

holz ankaufen können, selbiges ohne Lizmation aus Keniglichen Forsten,
für den bei der letzten vorherigen Bautoiz--Lizttation in der nächsten Forft

heraus gekommenen Preis, ohne Anfrage übertossen;
über Abfindungen von Seroituten, welche auf Forsten und andern Do-

mainengrundstücken ruhen, sobald die Abfindungeseimme s0# Rihlr. über-
steigt, des gleichen über Anerkennenisse und Bewilligung von Freibolz und
andern Servikuten und nutzbaren Gerechtsamen auf Forsten und andern

Domainengrundstücken, in sofern sie nicht schon feststehen;

7) über Freiholzbewilligungen, wozu die Berechtigungen zwar feststehen,
durch welche aber das jährliche Abschätzungs= und Durchschnitsquantur
überschritten wird;
über Erlasse und Remissionen von Steuern, Domainen und andern öffent-

lichen Gefällen, wozu auch Pach'gelrer gehèren, ferner bei Erlassung
oder Milderung von Strafen, bei Steuer= und Finanzvergehungen, wenn

sie durch rechtskräftige Erkenn#nisse festgesetzt sind, und in anderen Fällen,
sobald die Sache bei diesen Gegenständen die Summe von 50 Rthlr. über-

steigt;
M bei

3

6

8
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0) bei Neubauen, welche die Summe von 500 Rthlr. und bei Reparatur-
bauen, welche die von 1000 Rthlr. übersteigen.

Zu Neubauen werden auch gerechnet:

a) Alle Landbaue, wodurch der Zweck einer schon vorhandenen Bau-An-

lage wesentiich veränderk wird,
b) bei Wasserbanen, jede Abänderung schon bestehender Werke, wodurch

die Richtung des Stroms, der Zustand der Schiffahrt, oder die Siche-

rung, Bewässerung, und Entwässerung angrenzender Ländereien in
ein neucs Verhällniß kommen.

In allen Baufällen, wo berichtet werden muß, sind auch die Bau-An-

schläge der Ober-Bau-Deputation zur Revision einzureichen.
lo) Bei Kassen-DOefekten;
11) Bei Vorschüssen, welche den der Abtheilung von dem Finanz=Ministeri

bei der General-Staats-Kasse eröffneten Kredit übersteigen.

Die Abtheilung muß aber für die baldige Wiedereinziehung oder Ver-
rechnung der Vorschüsse sorgen.

12) Bei allen extraordinairen, nicht etatsmäßigen Zahlungen, bei allen Erats-
Ueberschreitungen, bei allen Verwendungen zu andern Zwecken, als der

Erat bestimmt hat, und bei den durch die jetzige Instruktion nicht ausdrücklich

überlassenen Dispositionen über Ersparungen bei etatsmäßigen Ausgaben.
13) Bei wichtigen Fabrik-Anlagen, und bei allen Beschränkungen der Handels-

und Gewerbe-Freiheit, so fern letztere in dem Regierungs-Bezirk bereits
eingeführr ist.

In allen übrigen Fällen, wo die gegenwärtige Instruktion es nicht aus-

drücklich verlangt, oder es nicht durch besondere Gesetze und Verord-

nungen außerdem vorgeschrieben worden, kann die Abtheilung nach
ihrem pflichtmatigen Ermessen ohne Aofrage verfügen und verfahren;
jedoch behält es

14) wegen Einreichung der Etats und Rechnungen von den Staats-Kassen zur

Prüfung, Bestätigung und Decharge, so wie ferner wegen Einreichung
der geordneten Kassen-Erlrakte und Abschlüsse und der Kassen-Revisions=

Protokolle, bei den bisherigen Vorschriften auch weiterhin sein Bewenden.

Abschnitt III.

Vondem. Geschäfts-Gange.

&amp;#. 22.

Jedem Mitgliede des Kollegiums wirdin seiner Abtheilung ein bestimmter
Wirkungsk. ets nach den Haupt-Gattungen der Geschäfte abgegrenzt, mit mög-
lichster Beobachtung der Gleichheit unter den einzelnen Mitgliedern, im Fall es

nicht,

Geschitderthellung.
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